






Beispiel 1: Sanierung / Ausbau / Verstärkung

Abb. 29:  Kartenausschnitt aus dem Wirtschaftswegekonzept mit Luftbildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Aufhebung als Weg
Neubau

	A	– klassifiziert
	 B	– multifunktionaler Verbindungsweg
	 C	– Hauptwirtschaftsweg
	D	– �untergeordneter Wirtschaftsweg  

mit Fußgängerverkehr
	 E	– �untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
	 F	– Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
	G	– Binnenerschließung
	H	– entbehrlich
	 I	 – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 30:  Wege-Nr. 7771 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 31:  Wege-Nr. 8095 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Umbau/andere Bauweise [m] Finanzbedarf

Befestigungsart kurzfristig mittelfristig langfristig EP (€/m²) kurzfristig mittelfristig langfristig

befestigt 0 0 42.080 80 € 0 € 0 € 10.099.200 €

teilbefestigt 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 €

wassergebunden 0 0 641 0 € 0 € 0 € 0 €

unbefestigt 0 0 1.578 0 € 0 € 0 € 0 €

Kreuzungsbauwerk 0 0 9 individuelle Einzelfallbetrachtung

gesamt 0 0 44.308 0 € 0 € 10.099.200 €

Umbau/andere Bauweise

Die Maßnahmen, die unter der Handlungsempfehlung 
Umbau/andere Bauweise geführt werden, beschreiben 
in der Regel eine Umgestaltung der Fahrbahnbefestigung, 
z. B. von bituminöser Bauweise in wassergebundene Bau-
weise/DoB – Deckschicht ohne Bindemittel. Unter ande-
rem wird der Einheitspreis von folgenden Faktoren beein-
flusst:

•	 Oberflächenbefestigung

•	 Fahrbahnbreite

•	 befestigte Seitenstreifen

•	 ggf. Entsorgungskosten bei belastetem Material

•	 Länge des Abschnittes

•	 usw.

Die Einheitspreise sind Mischkalkulationswerte und ba-
sieren auf regionaltypischen Erfahrungswerten der Ver-
waltung der Kommune und Kennwerten der Ge-Komm 
GmbH. Der Einheitspreis für den Umbau der befestigten 
Wege enthält die Kosten für die Entsorgung von PAK-be-
lastetem Material von etwa 65 €/Tonne bzw. 20 €/m². Die 
folgende Annahme wird zugrunde gelegt: 

•	 mittlere Fahrbahnbreite: 3,00 m

3838

 Handlungsempfehlungen      Gemeinde Lippetal



Beispiel: Umbau / andere Bauweise

Abb. 32:  Kartenausschnitt aus dem Wirtschaftswegekonzept mit Luftbildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Aufhebung als Weg
Neubau

	A	– klassifiziert
	 B	– multifunktionaler Verbindungsweg
	 C	– Hauptwirtschaftsweg
	D	– �untergeordneter Wirtschaftsweg  

mit Fußgängerverkehr
	 E	– �untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
	 F	– Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
	G	– Binnenerschließung
	H	– entbehrlich
	 I	 – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 33:  Wege-Nr. 7163 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Rückbau/Aufhebung

Die Wegeabschnitte mit der Handlungsempfehlung „Rück-
bau/Aufhebung“ bedürfen aufgrund vielfältiger Randbe-
dingungen einer differenzierten Einzelfallbetrachtung, 
sodass eine Kostenschätzung nicht möglich ist. 

Neubau

Neubaumaßnahmen auf neuer Trasse sind in der Gemein-
de Lippetal im Rahmen des ländlichen Wegenetzkonzep-
tes nicht geplant.

Beispiel: Rückbau

Abb. 34:  Kartenausschnitt aus dem Wirtschaftswegekonzept mit Luftbildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Aufhebung als Weg
Neubau

	A	– klassifiziert
	 B	– multifunktionaler Verbindungsweg
	 C	– Hauptwirtschaftsweg
	D	– �untergeordneter Wirtschaftsweg  

mit Fußgängerverkehr
	 E	– �untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
	 F	– Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
	G	– Binnenerschließung
	H	– entbehrlich
	 I	 – alleinführender Geh-/Radweg
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In Perspektive könnte das Brückenbauwerk 3381 lediglich 
für den Fuß- und Radverkehr freigegeben werden. Kraft-
fahrzeuge sowie land- oder forstwirtschaftliche Maschi-
nen könnten das Brückenbauwerk in diesem Zuge nicht 
mehr nutzen. Die Erschließung von Flächen im Außenbe-
reich ist durch Umfahrungen gewährleistet.

Das abgängige Brückenbauwerk 5235 dient zur Zeit als Zu-
fahrt zu angrenzenden Flurstücken. Die Erschließung der 
Flurstücke ist bei einem Verzicht auf das Brückenbauwerk 
künftig über weitere, in unmittelbarer Nähe liegenden 
Wege möglich.

Abb. 35:  Brückenbauwerk-Nr. 3381 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 36:  Brückenbauwerk-Nr. 5235 (Foto: Ge-Komm GmbH)

Lage der Brückenbauwerke in der Gemeinde Lippetal

Gegebenenfalls verzichtbare Brückenbauwerke
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8. Weitere Schritte / Umsetzung

Der Gemeinde Lippetal liegt nunmehr ein Konzept und 
eine umfassende Datenbasis für zukünftige Entschei-
dungen vor, die von der breiten Mehrheit mit erarbeitet 
wurde und eine hohe Akzeptanz erwarten lässt. Auf die-
ser Basis lassen sich zukünftige Planungen effizienter und 
passgenauer durchführen und die notwendigen Entschei-
dungen herbeiführen. Handlungsoptionen für Investiti-
onsentscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung 
der Wege lassen sich so ebenfalls besser aufzeigen und 
einleiten.

Das Konzept kann als Grundlage für die Erarbeitung eines 
Maßnahmenkataloges mit Aufstellung von Prioritäten, 
Maßnahmenbeschreibungen, eines Zeitplanes zur Um-
setzung und einer Kostenermittlung dienen.

Weitere eingehende Überlegungen zur Umsetzung des 
Wirtschaftswegekonzeptes sollen nun durch die Verwal-
tung und die politischen Gremien vorangetrieben wer-
den. Es ist sinnvoll, das Konzept regelmäßig zu überarbei-
ten und anzupassen.

In der Gemeinde Lippetal sollten nunmehr folgende kon-
krete weitere Schritte geplant und durchgeführt werden:

•	 Umsetzungsphase des Konzeptes / Konkretisierung

•	 Priorisierung der Maßnahmen /  
Erstellung einer Prioritätenliste

•	 Aufbau einer Organisation zur nachhaltigen Erhaltung 
des Wegenetzes (Streckenkontrollen, Unterhaltung 
und Pflege etc.)

•	 Beschäftigung mit unterschiedlichen Formen der 
Finanzierung von Wegen

•	 Einwerben von Fördermitteln (sofern sich 
Möglichkeiten bieten)

•	 Permanente Fortführung der umfangreichen und 
aufgebauten Datenbestände

In jedem Fall sei der Gemeinde Lippetal empfohlen, das 
nunmehr erstellte und auf wendig abgestimmte Wirt-
schaftswegekonzept zukünftig konsequent anzuwenden 
und permanent fortzuführen. Nur auf Basis aktueller Da-
tengrundlagen lassen sich die richtigen Entscheidungen 
treffen. Es wird auch wichtig sein, das Konzept weiterhin 
in bürgerfreundlicher Art und Weise für die Betroffenen 
einsehbar zu machen. Hierzu kann das Bürgerdialog-Por-
tal „www.wirtschaftswegekonzept.de“ auch weiterhin 
eine gute Variante darstellen.

Als Gesellschaft für kommunale Infrastruktur steht die 
Ge-Komm GmbH auf Wunsch auch bei der Umsetzung 
der oben beschriebenen Schritte beratend oder ausfüh-
rend zur Seite.
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Melle, im Mai 2023

Ge-Komm GmbH 
Gesellschaft für kommunale Infrastruktur 
Bahnhofstraße 2 
49324 Melle 
Tel.: 	 05422 98151-60 
E-Mail:	 info@gekomm.de 
Internet:	 www.gekomm.de

Eugen Bitjukov
Geschäftsführer

Bernd Mende
Geschäftsführer

Alexander Klassen
Geschäftsführer

Eduard Schwarz
Prokurist
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